
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Entlastung des Landrats aus der Jahresrechnung 2002 des Landkreises Rotenburg (W.) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreis Rotenburg (Wümme) über die 
Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2002, 
meine Stellungnahme, eine Ausfertigung des Rechenschaftsberichtes zur Jahresrechnung 2002 
sowie der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2002 des Betriebes Abfallwirtschaft des Landkreises Rotenburg (W.) sind Grundlage der 
Beratung. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt schlägt dem Kreistag in Textziffer 10 des Schlussberichtes 
aufgrund des Prüfungsergebnisses vor, die Jahresrechnung des Landkreises Rotenburg (W.) 
einschließlich der Sonderrechnung des Betriebes Abfallwirtschaft anzunehmen und dem 
Landrat die Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Kreistag beschließt gemäß § 65 NLO i.V.m. § 101 Abs. 1 NGO die 
Jahresrechnung einschließlich der Sonderrechnung des Betriebes 
Abfallwirtschaft des Landkreis Rotenburg (W.) für das Haushaltsjahr 2002 
anzunehmen und dem Landrat bezüglich der Haushaltsführung die 
Entlastung zu erteilen. 
 

 
In Vertretung 
 
 
 
Luttmann 

 

Besch l ussvor lage  
Amt für Finanzen  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2001-06/0882 

Status:         öffentlich 

Datum:     25.07.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

06.07.2004 Prüfungsausschuss 

06.07.2004 Kreisausschuss 

22.09.2004 Kreistag 
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Dr. Fitschen 
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